
STADTRAT 

10. Reglement Förderung Anstrengungen im Energiebereich - 

Gesamtrevision 

Der Stadtrat genehmigt unter Vorbehalt des fakultativen Referendums die Revision des Reg-

lements zur Förderung von Anstrengungen in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz 

(Spezialfinanzierung) sowie die Ergänzung von Art. 26 Abs. 1 Bst. B Ziff.2 des Stromregle-

ments. 

nid 0.1.8.14 / 3.1 

Sachlage / Vorgeschichte 

Wie anlässlich der Verabschiedung der Teilrevision des Stromreglements am 20. Juni 2019 

gegenüber dem Stadtrat ausgeführt, möchte der Gemeinderat künftig die Spezialfinanzierung 

zur Förderung von Anstrengungen im Energiebereich (SRS 624.1) mit einem Teil der Abga-

ben an das Gemeinwesen speisen. Vorliegendes Geschäft unterbreitet die entsprechende 

Rechtsgrundlage in Artikel 26 des Stromreglements (SRS 742.1) und das komplett revidierte 

Reglement zur Förderung von Anstrengungen in den Bereichen Energieeffizienz und Klima-

schutz. 

Projekt 

Die Elektrizitätsversorgung Nidau erhebt von den Strombezügerinnen und Strombezügern in 

Nidau eine öffentlich-rechtliche Förderabgabe in Form eines Zuschlags auf den Gebühren für 

leitungsgebundene Elektrizitätslieferungen von max. 0.5 Rappen pro kWh (exkl. MwSt.). Dies 

bedingt eine Ergänzung von Art. 26 Abs. 1 Bst. b Ziffer 2 des Stromreglements: 

Art.  26 Wiederkehrende Gebühren 

1 Zur Deckung der Aufwendungen gemäss Art. 24 Abs. 3, die nicht durch Anschlussgebühren oder Beiträge 
gedeckt sind, und zur Erzielung eines angemessenen Reingewinns (vgl. Art. 24 Abs. 3), sind wiederkehrende 
Gebühren zu bezahlen: 

a die Gebühren für die Energielieferung (Energielieferungsentgelt) für jede Kundin und jeden Kunden 
aufgrund ihres oder seines Verbrauchsverhaltens, 

b die Gebühren für die Netznutzung (Netznutzungsentgelt), bestehend aus 

1)  Gebühren für jede Kundin und jeden Kunden aufgrund der technischen Rahmenbedingungen
ihres oder seines Anschlusses an das Stromnetz und gemäss ihrem oder seinem Ver-
brauchsverhalten, 

2)  den Abgaben und Leistungen an die Stadt und den gesetzlichen und reglementarischen Förder-
abgaben. 

Die obige Ergänzung ist notwendig, da es sich bei der Förderabgabe um eine im kommunalen 

Recht resp. in einem kommunalen Reglement vorgesehene Abgabe handelt.  

Zudem soll zusätzlich das komplett überarbeitete Reglement zur Förderung von Anstrengun-

gen in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz (Spezialfinanzierung) genehmigt wer-

Ressort Tiefbau und Umwelt 

Sitzung 17. und 18. Juni 2020



2 

 

 

den. Die dazugehörigen vorgesehenen Ausführungsbestimmungen (Verordnung) des Ge-

meinderates werden bei dieser Gelegenheit zur Kenntnis gebracht. Diese Verordnung ist neu, 

das bestehende Reglement hatte keine Ausführungsbestimmungen. 

Revision des Reglements zur Förderung von Anstrengungen in den Bereichen Ener-

gieeffizienz und Klimaschutz (Spezialfinanzierung) 

Die künftig mit der Stromrechnung bezahlte Förderabgabe ermöglicht das Auszahlen von För-

derbeiträgen für Massnahmen in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz. Ziel des 

vorliegenden Geschäfts ist neben der grundsätzlichen Zielsetzung der Förderung von energie-

effizienten Projekten in Nidau (1) einerseits Klarheit über die Höhe der Abgabe zu schaffen 

(2) und anderseits die Fördertatbestände, das heisst jene Massnahmen, die von Beiträgen 

profitieren können, klarer zu umreissen (3) als dies mit dem bestehenden Reglement der Fall 

war. Das Reglement und die dazugehörige Verordnung geben somit den Rahmen für die ge-

förderten Massnahmen.  

 

(1) Im Nachhaltigkeitsartikel der Stadtordnung verpflichtet sich die Stadt Nidau unter ande-

rem, sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Erreichung der Ziele der 2000-Watt-Gesell-

schaft einzusetzen, namentlich was die Reduktion des Energieverbrauchs und des CO2-Aus-

stosses anbelangt. Gleichzeitig hat sie sich für die Förderung der Energieeffizienz und der er-

neuerbaren Energiequellen einzusetzen. [Art. 2a Abs. 2 Bst. a-c der Stadtordnung, SRS 

101.1]. Die Revision des Förderreglements erfolgt im Rahmen und im Hinblick auf diese Ziel-

setzungen. 

 

(2) Die Höhe der Abgabe ist neu in Artikel 7 Absatz 3 des Reglements festgelegt: « Der Zu-

schlag beträgt max. 0.5 Rappen pro kWh (exkl. MwSt.) auf dem Netznutzungsentgelt und 

wird vom Gemeinderat unter Berücksichtigung der in der Spezialfinanzierung jeweils vorhan-

denen Mittel jährlich festgelegt. […]». Mit dieser Regelung sind künftig die Einlagen in die 

Spezialfinanzierung klarer definiert als dies in der bestehenden Fassung des Reglements der 

Fall war (Art. 8 Abs. 2 alt): «Einlagen in die Spezialfinanzierung werden mit dem Voranschlag 

der Laufenden Rechnung beschlossen. Das zuständige Organ beschliesst die Einlage mit der 

Genehmigung des Voranschlags.». Zudem muss künftig die Höhe der Abgabe auf der Strom-

rechnung ausgewiesen werden, das auch gegenüber den Endkundinnen und Endkunden zu 

mehr Transparenz führt. 

 

(3) Ebenso wird der Verwendungszweck in der neuen Version des Reglements klarer umris-

sen. In der bestehenden Version wurde der Verwendungszweck begrenzt auf Aufwendungen 

aus der Energieberatung, besondere Aufwendungen, die aus weiterführenden Abklärungen 

durch Dritte entstehen oder Aufwendungen, die aus besonderen Aktionen der Stadt entste-

hen (Art. 6 alt). 

 

Der neue Verwendungszweckartikel (Art. 6 neu) lautet dagegen wie folgt: 

 

Art.  6 Verwendungszweck 

1 Die Mittel der Spezialfinanzierung dienen der Unterstützung von Massnahmen zur effizienten Nutzung von 
Energie, zur Produktion von Energie und zum Klimaschutz, insbesondere 

a Aufwendungen bei Energieberatung, 

b Gebäudeenergie und -sanierung, erneuerbare Wärme, Wärmeverbünde, 
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c Beiträge an Grossverbraucher / Unternehmen zur Erarbeitung einer Zielvereinbarung, 

d Aktionen und Kampagnen, Sonderprojekte in den Bereichen Klimaschutz oder Energieeffizienz, 

e Projekte zur Förderung nachhaltiger Mobilität. 

 

Damit ist viel klarer umrissen als in der Vergangenheit, welche eigenen Massnahmen (bspw. 

im Rahmen von Energiestadt oder von Energieprojekten) resp. welche Massnahmen von Drit-

ten in Zukunft durch die Stadt Nidau gefördert werden sollen. Zudem wird der Gemeinderat 

in der dazugehörigen Verordnung resp. deren Anhang die Fördertatbestände noch präzisieren 

und auch den Rahmen für die Höhe der Beiträge je Massnahmen festlegen. Auch diese Präzi-

sierung ist neu. 

Weiter wurden die Ausschlusskriterien im neuen Reglement vereinfacht. Neu werden nur Bei-

träge ausgeschlossen für Massnahmen, zu denen das Gesetz ohnehin verpflichtet (Art. 5 

neu). Neu können auch Beiträge für Vorhaben ausgerichtet werden, die bereits im Rahmen 

eine Förderprogramm des Bundes oder Kantons unterstützt werden. Dies ist im bestehenden 

Reglement nicht möglich (Art. 5 alt), was die Fördermöglichkeiten erheblich einschränkte. 

 

Schliesslich werden das Verfahren und die Zuständigkeiten im Reglement in den Grundzügen 

geregelt (Art. 8ff.), die Einzelheiten regeln die vom Gemeinderat zu erlassende Verordnung 

sowie die noch zu erarbeitenden detaillierten Fördertatbestände mit den genauen Bemes-

sungskriterien. 

 

Die übrigen Anpassungen im neuen Reglement sind im Vergleich zum bestehenden Regle-

ment entweder redaktioneller oder formeller Natur. 

 

Nach Verabschiedung des Reglements und der Verordnung ist geplant, einerseits die Förder-

tatbestände auch für Laien verständlich aufzubereiten und darzustellen und die Bevölkerung 

gezielt zu informieren. Beispielsweise soll aufgezeigt werden, welche energetischen Massnah-

men an Gebäuden nach Art. 6 Abs. 1 Bst. b des Reglements gefördert werden können, wenn 

sie alle Kriterien erfüllen. Gleichzeitig sollen Formulare für die Gesuchstellerin und Gesuch-

steller zur Verfügung gestellt werden, welche es auf möglichst niederschwellige, aber trotz-

dem nachvollziehbare Art und Weise erlauben sollen, die Beiträge bei der Stadt zu beantra-

gen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Ausser der Äufnung der Spezialfinanzierung durch die neu definierte Förderabgabe entstehen 

keine Mehrbelastungen für den Finanzhaushalt der Stadt Nidau. Wie in Artikel 7 Absatz 3 des 

Reglements festgelegt, kann der Gemeinderat die Höhe der Abgabe so variieren, dass die 

Spezialfinanzierung nicht plötzlich zu hoch dotiert ist, falls die Nachfrage nach Beiträgen im 

Vergleich zu den vorhandenen Mitteln zu gering sein sollte. 

Termine 

Die Teilrevision des Stromreglements, das Förderreglement und die dazugehörige Verord-

nung sollen auf den 1.1.2021 in Kraft treten. 

Beschlussentwurf 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a und unter 

Vorbehalt des fakultativen Referendums gemäss Artikel 35 der Stadtordnung:  
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1. Die Ergänzung von Art. 26 Abs. 1 Bst. b Ziffer 2 des Reglements über die allgemei-

nen Bedingungen für den Netzanschluss, die Netznutzung und die Lieferung elektri-

scher Energie (Stromreglement) werden in der beiliegenden Fassung genehmigt. 

2. Das revidierte Reglement zur Förderung von Anstrengungen in den Bereichen Ener-

gieeffizienz und Klimaschutz (Spezialfinanzierung) wird genehmigt. 

3.  Mit dem Vollzug wird der Gemeinderat beauftragt.  

 

 

2560 Nidau, 26. Mai 2020 lir 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES NIDAU 

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber 

  

Sandra Hess Stephan Ochsenbein 

 

Beilagen: 

 

- Reglement zur Förderung von Anstrengungen in den Bereichen Energieeffizienz und 

Klimaschutz (Spezialfinanzierung) [neu] 

- Reglement zur Förderung von Anstrengungen im Energiebereich (Spezialfinanzie-

rung) [alt] 

- Verordnung des Gemeinderates (aktueller Entwurf zu Informationszwecken) 

- Stromreglement 

- Infoblatt-Fördermassnahmen Steffisburg 
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* vgl. Änderungstabelle am Schluss des Erlasses 

Arbeitsversion 

Reglement 
zur Förderung von Anstrengungen in den 
Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz 
(Spezialfinanzierung) 

Vom unbekannt (Stand unbekannt) 

1 Allgemeine Bestimmungen 

Art.  1 Gegenstand und Zweck 

1 Dieses Reglement regelt die Ausrichtung von Beiträgen und weiteren Mas-
snahmen der Stadt im Hinblick auf die in Artikel 2a der Stadtordnung ge-
nannten Nachhaltigkeitsziele. Dabei sollen insbesondere das Energiesparen 
und die zweckmässige und effiziente Nutzung der Energie sowie die Nut-
zung erneuerbarer Energien gefördert werden. 

Art.  2 Massnahmen 

1 Die Stadt verfolgt das Ziel gemäss Artikel 1 mit geeigneten Massnahmen. 

2 Die Stadt ergreift Massnahmen zur Reduktion und zur effizienten Nutzung 
des Energieeinsatzes 

a zugunsten erneuerbarer Energien, zum Klimaschutz sowie generell 
zur Erreichung der in der Stadtordnung verankerten Nachhaltigkeits-
ziele, 

b unterstützt entsprechende Massnahmen Dritter mit Förderbeiträgen 
nach den Artikeln 4ff., 

c führt Aktionen durch, 

d bietet Information und Beratung an. 

Art.  3 Gebiet 

1 Die Stadt ergreift und fördert Massnahmen auf dem Gebiet der Stadt 
Nidau. 

2 Sie kann weitere Massnahmen ergreifen und fördern, wenn diese auch für 
die Stadt von Nutzen sind. 
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2 Beiträge 

Art.  4 Grundsätze 

1 Die Stadt richtet Beiträge aus für Massnahmen zur Reduktion und zur Effi-
ziensteigerung des Energieeinsatzes sowie zugunsten erneuerbarer Ener-
gieträger. 

2 Auf Beiträge im Sinne von Absatz 1 besteht kein Rechtsanspruch. Beiträge 
werden nur ausgerichtet, soweit die Spezialfinanzierung (Artikel 7) dafür 
noch Mittel aufweist. 

3 Die Stadt prüft die Wirksamkeit der unterstützen Massnahmen und beach-
tet den Grundsatz der Rechtsgleichheit. 

4 Der Gemeinderat definiert die Fördertatbestände, die Beitragssätze und 
die Fristen. 

Art.  5 Ausschluss 

1 Keine Beiträge werden ausgerichtet für Massnahmen, zu denen das Ge-
setz verpflichtet. 

Art.  6 Verwendungszweck 

1 Die Mittel der Spezialfinanzierung dienen der Unterstützung von Mass-
nahmen zur effizienten Nutzung von Energie, zur Produktion von Energie 
und zum Klimaschutz, insbesondere 

a Aufwendungen bei Energieberatung, 

b Gebäudeenergie und -sanierung, erneuerbare Wärme, Wärmever-
bünde, 

c Beiträge an Grossverbraucher / Unternehmen zur Erarbeitung einer 
Zielvereinbarung, 

d Aktionen und Kampagnen, Sonderprojekte in den Bereichen Klima-
schutz oder Energieeffizienz, 

e Projekte zur Förderung nachhaltiger Mobilität. 

Art.  7 Spezialfinanzierung 

1 Für Massnahmen nach diesem Reglement besteht eine Spezialfinanzie-
rung im Sinn der Artikel 86 ff. der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 
1998. 
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2 Die Elektrizitätsversorgung Nidau erhebt von den Strombezügerinnen und 
Strombezügern in Nidau eine öffentlich-rechtliche Förderabgabe in Form 
eines Zuschlags auf den Gebühren für leitungsgebundene Elektrizitätsliefe-
rungen. 

3 Der Zuschlag beträgt max. 0.5 Rappen pro kWh (exkl. MWSt.) auf dem 
Netznutzungsentgelt und wird vom Gemeinderat unter Berücksichtigung der 
in der Spezialfinanzierung jeweils vorhandenen Mittel jährlich festgelegt. Er 
ist auf der Stromrechnung auszuweisen. 

4 Der Spezialfinanzierung werden die Mittel für die gemäss Artikel 9 be-
schlossenen Beiträge und weiteren Massnahmen nach diesem Reglement 
belastet. 

5 Verpflichtungen der Spezialfinanzierung werden nicht verzinst. 

3 Verfahren und Zuständigkeiten 

Art.  8 Gesuche 

1 Gesuche um Beiträge nach den Artikel 4 ff. müssen der zuständigen Stelle 
der Stadt Nidau eingereicht werden. Der Gemeinderat regelt die Einzelhei-
ten. 

Art.  9 Entscheid 

1 Der Gemeinderat entscheidet über die Gesuche. Er kann die Entscheide 
an eine Verwaltungsstelle delegieren. 

Art.  10 Ausführungsbestimmungen 

1 Der Gemeinderat erlässt Ausführungsbestimmungen namentlich betreffend 

a die näheren Voraussetzungen für die Ausrichtung von Beiträgen, 

b das Verfahren, 

c den Entscheid über die Gesuche, 

d die Rückerstattung von Beiträgen. 

Art.  11 Auflösung der Spezialfinanzierung 

1 Bei einer Auflösung der Spezialfinanzierung ist ein allfälliger Saldo den 
allgemeinen Mitteln zuzuweisen. 
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Änderungstabelle - Nach Beschluss 

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung CRS Fundstelle 

keine Angabe keine Angabe Erlass Erstfassung       
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Änderungstabelle - Nach Artikel 

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung CRS Fundstelle 

Erlass keine Angabe keine Angabe Erstfassung       

 



Stadt Nidau 624.1

Reglement
zur Förderung von Anstrengungen im 
Energiebereich (Spezialfinanzierung)

Vom 23. Juni 2011 (Stand 1. Juli 2011)

1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  1 Gegenstand und Zweck

1 Dieses Reglement regelt die Ausrichtung von Beiträgen und weitere Mass-
nahmen der Stadt Nidau mit dem Ziel, das Energiesparen und die zweck-
mässige und effiziente Nutzung der Energie sowie die Nutzung erneuerbarer 
Energien zu fördern.

Art.  2 Massnahmen

1 Die Stadt verfolgt das Ziel gemäss Artikel 1 mit geeigneten Massnahmen.
2 Die Stadt

a ergreift Massnahmen zur Reduktion und zur effizienten Nutzung des 
Energieeinsatzes sowie zugunsten erneuerbarer Energien,

b unterstützt entsprechende Massnahmen Dritter mit Förderbeiträgen 
nach den Artikeln 4 ff.,

c führt Aktionen durch,
d bietet Information und Beratung an.

Art.  3 Gebiet

1 Die Stadt ergreift und fördert Massnahmen auf dem Gebiet der Stadt Ni-
dau.
2 Sie kann weitere Massnahmen ergreifen und fördern, wenn diese auch für 
die Stadt von Nutzen sind.

1
* vgl. Änderungstabelle am Schluss des Erlasses



624.1 Stadt Nidau

2 Beiträge

Art.  4 Grundsätze

1 Die Stadt richtet Beiträge aus für Massnahmen zur Reduktion und zur Effi-
zienzsteigerung des Energieeinsatzes sowie zugunsten erneuerbarer Ener-
gieträger.
2 Auf Beiträge im Sinn von Absatz 1 besteht kein Rechtsanspruch. Beiträge 
werden  nur  ausgerichtet,  soweit  die  Spezialfinanzierung  (Artikel  8)  dafür 
noch Mittel aufweist.
3 Die Stadt prüft die Wirksamkeit der unterstützten Massnahmen und beach-
tet den Grundsatz der Rechtsgleichheit.

Art.  5 Ausschluss

1 Keine Beiträge werden ausgerichtet

a für Gebäude und Anlagen des Bundes, des Kantons, von Gemein-
den, von andern öffentlich-rechtlichen Körperschaften, von Anstalten 
des öffentlichen Rechts und von Unternehmen, die durch die öffentli-
che Hand beherrscht werden,

b für Massnahmen, zu denen das Gesetz verpflichtet,
c für Vorhaben, die bereits im Rahmen eines Förderprogramms des 

Bundes oder des Kantons unterstützt werden.

Art.  6 Verwendungszweck

1 Beiträge im Sinn von Artikel  4 an Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Gebäuden und Anlagen sind insbesondere möglich:

a für Aufwendungen, die aus der Energieberatung entstehen,
b für besondere Aufwendungen, die aus weiterführenden Abklärungen 

durch Dritte entstehen,
c für Aufwendungen, die aus besonderen Aktionen der Stadt entste-

hen.

Art.  7 Höhe der Beiträge

1 Mit Beiträgen nach diesem Reglement werden in jedem Fall höchstens 50 
Prozent der ausgewiesenen Aufwendungen übernommen.

2
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Art.  8 Spezialfinanzierung

1 Für Massnahmen nach diesem Reglement besteht eine Spezialfinanzie-
rung im Sinn der Artikel 86 ff. der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 
1998.
2 Einlagen in die Spezialfinanzierung werden mit dem Voranschlag der Lau-
fenden Rechnung beschlossen. Das zuständige Organ beschliesst die Einla-
ge mit der Genehmigung des Voranschlags.
3 Der Spezialfinanzierung werden die Mittel  für  die gemäss Artikel 10 be-
schlossenen Beiträge und weitere  Massnahmen nach diesem Reglement 
belastet.
4 Verpflichtungen der Spezialfinanzierung werden nicht verzinst.

3 Verfahren und Zuständigkeiten

Art.  9 Gesuche

1 Gesuche um Beiträge nach den Artikel 4 ff. müssen der zuständigen Stelle 
der Stadt Nidau eingereicht werden.
2 Gesuche für Beiträge an Massnahmen im Sinn von Artikel 6 müssen einge-
reicht werden, bevor die Massnahme veranlasst wird.
3 Die Gesuche müssen begründet sein und die Aufwendungen belegen, für 
die ein Beitrag gewünscht wird. Die Stadt kann ergänzende Auskünfte oder 
Unterlagen verlangen.

Art.  10 Entscheid

1 Die gemäss Funktionendiagramm zuständige Stelle entscheidet über das 
Gesuch.

Art.  11 Ausführungsbestimmungen

1 Der Gemeinderat kann zu den Artikeln 6 und 7 Ausführungsbestimmungen 
erlassen.

Art.  12 Weitere Massnahmen

1 Für die Bewilligung der Mittel für weitere Massnahmen nach diesem Regle-
ment gelten die allgemeinen Ausgabenzuständigkeiten der Stadt Nidau.

3
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Änderungstabelle - Nach Beschluss

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung CRS Fundstelle

23.06.2011 01.07.2011 Erlass Erstfassung 2017-049
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Änderungstabelle - Nach Artikel

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung CRS Fundstelle

Erlass 23.06.2011 01.07.2011 Erstfassung 2017-049
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* vgl. Änderungstabelle am Schluss des Erlasses 

Arbeitsversion 

Verordnung 
zum Reglement zur Förderung von 
Anstrengungen in den Bereichen 
Energieeffizienz und Klimaschutz 
(Spezialfinanzierung) 

Vom unbekannt (Stand unbekannt) 

Art.  1 Gegenstand 

1 Diese Verordnung regelt Einzelheiten im Rahmen des Reglements zur 
Förderung von Anstrengungen in den Bereichen Energieeffizienz und Klima-
schutz (Spezialfinanzierung), namentlich betreffend 

a die Voraussetzung für die Ausrichtung von Beiträgen, 

b die Höhe der Beiträge, 

c das Verfahren, 

d die Entscheide, 

e die Rückerstattung ausgerichteter Beiträge. 

Art.  2 Grundsätze 

1 Mit Beiträgen aus der Spezialfinanzierung können Massnahmen unterstützt 
werden, die zu einer dauerhaften Reduktion des Energiebedarfs führen, der 
Produktion erneuerbarer Energie oder dem Klimaschutz dienen. 

2 Beiträge werden nur ausgerichtet, sofern und soweit die Spezialfinanzie-
rung Förderung Energieffizienz über die erforderlichen Mittel verfügt. Bei 
knappen Mitteln wird für die eingereichten vollständigen Gesuche eine War-
teliste nach Eingangsdatum geführt. 

3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Beiträge aus der Spezialfinanzierung 
Förderung Energieeffizienz. 

Art.  3 Anforderungen an förderungswürdige Massnahmen 

1 Beiträge werden nur für Massnahmen ausgerichtet, die über gesetzliche 
Vorgaben oder behördlich verfügte Vorgaben hinausgehen, die zum Zeit-
punkt der Gesuchseingabe gelten. 
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2 Die Massnahmen müssen innerhalb der Stadt Nidau ausgeführt werden 
oder einen anderweitigen Bezug zur Stadt aufweisen. 

3 Die Projektierung und Ausführung müssen dem aktuellen Stand der Tech-
nik entsprechen. 

Art.  4 Höhe der Beiträge 

1 Die Stadt Nidau kann Finanzhilfen leisten 

a von maximal 30 Prozent der anrechenbaren Kosten von Voruntersuchun-
gen, Energieberatungen und Aktionen oder Kampagnen im Energiebereich. 

b von maximal 20 Prozent der Investitionskosten für die Umsetzung von 
Massnahmen zur Gewinnung, Verteilung und Nutzung von erneuerbaren 
Energien oder Abwärme und für die Erhöhung der Energieeffizienz. 

2 Der Beitrag nach Absatz 1 beträgt zwischen 200 und 20 000 Franken pro 
Fördertatbestand. 

3 Direkte Finanzbeiträge von Dritten sind von den anrechenbaren Kosten 
abzuziehen. 

Art.  5 Auflagen 

1 Der Gemeinderat kann die Ausrichtung von Beiträgen mit Auflagen verbin-
den. 

2 Er kann insbesondere die Beitragsempfängerin oder den Beitragsempfän-
ger verpflichten, 

a über den Erfolg des Projekts geeignete Erhebungen oder Messungen 
durchzuführen, darüber dem Gemeinderat zu berichten oder ihm Ein-
sicht in die Erhebung und Zugang zu den Anlagen einzuräumen, 

b dem Gemeinderat oder Dritten zu Demonstrationszwecken das Recht 
auf Zutritt zu den Anlagen zu gewähren, 

c dem Gemeinderat das Recht einzuräumen, die Öffentlichkeit über 
das Projekt und die Ergebnisse zu informieren. 

Art.  6 Behandlung der Gesuche 

1 Die Gesuche sind vor Baubeginn oder Durchführung der Massnahme ein-
zureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten. 

2 Besteht für eine Beitragskategorie ein amtliches Formular, ist dieses für die 
Gesuchseingabe zu verwenden. 
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3 Der Gemeinderat beurteilt ein Gesuch erst, wenn alle erforderlichen Unter-
lagen vorliegen. Er kann die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller auffor-
dern, ergänzende Unterlagen nachzureichen. 

4 Er behandelt die vollständigen Gesuche in der Reihenfolge ihres Eingangs 
(Poststempel). Er entscheidet in der Regel innert drei Monaten nach Ge-
suchseingang. 

Art.  7 Entscheid und Rechtsschutz 

1 Der Gemeinderat entscheidet über Gesuche um Beiträge aus der Spezial-
finanzierung von Dritten in Form einer Verfügung. 

2 Für den Erlass und den Inhalt der Verfügungen sowie für den Rechts-
schutz gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die 
Verwaltungsrechtspflege (VRPG). 

Art.  8 Auszahlung und Verfall der Beiträge 

1 Die Auszahlung der zugesicherten Beiträge erfolgt in der Regel innert 60 
Tagen nach der vollständigen Realisierung des Projekts oder der Massnah-
me und der Vorlage der entsprechenden Belege. 

2 Das Projekt oder die Massnahme muss grundsätzlich zwei Jahre nach 
Zusicherung des Beitrags realisiert werden. Andernfalls verfällt der Anspruch 
auf den zugesicherten Beitrag. Aus wichtigen Gründen kann der Gemeinde-
rat diese Frist einmalig um maximal zwei Jahre verlängern. 

Art.  9 Rückforderung 

1 Der Gemeinderat verfügt die vollständige oder teilweise Rückerstattung 
ausbezahlter Beiträge zuzüglich Zins, wenn 

a der Beitrag durch unwahre oder irreführende Angaben erwirkt worden 
ist, oder 

b der Beitrag nicht dem beantragten Zweck entsprechend verwendet 
worden ist, oder 

c die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller verfügte Auflagen verletzt 
hat. 

2 Der Zinssatz für zurückgeforderte Beiträge entspricht dem zum Zeitpunkt 
der Rückforderung gültigen Ausgleichszins für Staatssteuern. 
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Art.  10 Delegation 

1 Der Gemeinderat kann die ihm gemäss Reglement zur Förderung von An-
strengungen in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz (Spezialfi-
nanzierung) und dieser Verordnung zustehenden Kompetenzen an die Ab-
teilung Infrastruktur delegieren, wenn der zu sprechende Beitrag CHF 5000.- 
nicht übersteigt. 

2 Das Sekretariat wird durch die Abteilung Infrastruktur geführt, Gesuche zu 
Handen des Gemeinderates sind an die Abteilung zu richten. Die Abteilung 
Infrastruktur erstattet dem Gemeinderat einmal jährlich Bericht. 

3 Der Gemeinderat kann bei Bedarf aussenstehende Fachpersonen beizie-
hen. 
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Änderungstabelle - Nach Beschluss 

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung CRS Fundstelle 

keine Angabe keine Angabe Erlass Erstfassung       
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Änderungstabelle - Nach Artikel 

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung CRS Fundstelle 

Erlass keine Angabe keine Angabe Erstfassung       
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* vgl. Änderungstabelle am Schluss des Erlasses 

Reglement 
über die allgemeinen Bedingungen für den 
Netzanschluss, die Netznutzung und die 
Lieferung elektrischer Energie 
(Stromreglement) 

Vom 18. November 2010 (Stand 1. Januar 2019) 

1 Allgemeine Bestimmungen 

Art.  1 Aufgabe 

1 Die Stadt bzw. die Elektrizitätsversorgung Nidau («EVN» genannt) versorgt 
in ihrem Gebiet die Bevölkerung, das Gewerbe sowie die Dienstleistungs- 
und Industriebetriebe im Rahmen der zur Verfügung stehenden Menge mit 
elektrischer Energie. 

2 Die Versorgung ist ausreichend, sicher, wirtschaftlich und umweltschonend 
zu betreiben. 

3 Die Stadt fördert die sparsame und rationelle Verwendung von Elektrizität 
sowie die Nutzung erneuerbarer und einheimischer Energien und sorgt für 
die Beratung der Bevölkerung. 

4 Die Stadt erstellt, betreibt und unterhält die öffentliche Beleuchtung. 

Art.  2 Erschliessung 

1 Die Erschliessung richtet sich nach der übergeordneten Gesetzgebung, 
namentlich nach der bernischen Bau- und Energiegesetzgebung. 

Art.  3 Übertragung von Aufgaben 

1 Die Stadt kann die Elektrizitätsversorgung in ihrem Gebiet einem geeigne-
ten Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) übertragen. 
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Art.  4 Grundlagen und Geltungsbereich 

1 Dieses Reglement, die jeweils gültigen Preise sowie allfällige individuelle 
Vereinbarungen bilden die Grundlage für den Netzanschluss, die Netznut-
zung und die Lieferung elektrischer Energie aus dem Verteilnetz der EVN an 
die Endverbraucherinnen und Endverbraucher, nachstehend Kundinnen und 
Kunden genannt, sowie für Eigentümerinnen und Eigentümer von elektri-
schen Niederspannungsinstallationen, die direkt an das Verteilnetz der EVN 
angeschlossen sind. Diese Unterlagen sind zusammen mit den jeweils gülti-
gen Tarif- und Preisstrukturen die Grundlage des Rechtsverhältnisses zwi-
schen der EVN und ihren Kundinnen und Kunden. 

2 Der Anschluss an das Netz, die Netznutzung und/oder der Bezug von 
Energie gelten als Anerkennung dieses Reglements sowie der jeweils gülti-
gen Ausführungsvorschriften und Tarife/Preise. 

3 In besonderen Fällen hinsichtlich der Charakteristik des Energiebezugs, 
wie zum Beispiel bei Lieferungen an Grosskundinnen und Grosskunden, 
Bereitstellung und Lieferung von Ergänzungs- oder Ersatzenergie an Kun-
dinnen und Kunden mit Eigenerzeugungsanlagen, Installation von temporä-
ren Netzanschlüssen mit vorübergehender Energielieferung (Schaustellerin-
nen und Schausteller; Ausstellungen; Festanlässe; Baustellen usw.) sowie 
für weitere Netzanschlüsse und/oder Lieferungen können fallweise besonde-
re Bedingungen vereinbart werden. In diesen abweichenden Fällen gelten 
die Bestimmungen des vorliegenden Reglements sowie die geltenden Tarif-
/Preisstrukturen nur insoweit, als nichts Abweichendes festgesetzt oder ver-
einbart worden ist. 

4 Jede Kundin und jeder Kunde hat auf Verlangen Anrecht auf Aushändi-
gung dieses Reglements sowie der für sie und ihn zutreffenden Tarif-/Preis-
Strukturen. Im Übrigen können die jeweils geltenden Unterlagen auf der 
Homepage der Stadt Nidau, www.nidau.ch, eingesehen bzw. herunter gela-
den werden. 

5 Vorbehalten bleiben in jedem Fall die zwingenden bundesrechtlichen und 
kantonalen Vorschriften sowie die anwendbaren Werkvorschriften1). 

                                                        
1) Aktuell: Werkvorschriften TAB Technische Anschlussbedingungen der Verteilnetzbe-

treiber (VNB) für den Anschluss an das Niederspannungsverteilnetz 

http://www.nidau.ch/
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Art.  5 Begriffsbestimmungen 

1 Als Kundinnen und Kunden gelten: 

a Bei Netzanschlüssen von elektrischen Installationen an die Verteilan-
lagen: Die Eigentümerinnen und Eigentümer der anzuschliessenden 
bzw. angeschlossenen Bauten und Anlagen bzw. Sachen; 

b bei Baurechten oder Stockwerkeigentum: Die Baurechtsberechtigten 
oder Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümer. 

2 Bei Netznutzung und Energielieferungen: Die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer, bei Miet- oder Pachtverhältnissen die Mieterinnen und Mieter bzw. 
die Pächterinnen und Pächter von Grundstücken, Häusern, gewerblichen 
Räumen und Wohnungen mit Elektroinstallationen, deren Energieverbrauch 
über Messeinrichtungen erfasst oder in besonderen Fällen pauschal festge-
legt wird. 

3 Für Untermieterinnen und Untermieter und Kurzzeitmieterinnen und Kurz-
zeitmieter werden in der Regel keine eigenen Zählerabonnemente geführt. 
In Liegenschaften mit häufigem Benützerinnen- und Benützerwechsel kann 
die EVN das Zählerabonnement auf die Liegenschaftseigentümerinnen bzw. 
den Liegenschaftseigentümer ausstellen. In Liegenschaften mit mehreren 
Benützerinnen und Benützern lautet das Zählerabonnement für den Allge-
meinverbrauch (z.B. Treppenhausbeleuchtung, Lift usw.) auf die Liegen-
schaftseigentümerin bzw. den Liegenschaftseigentümer. 

4 Kundinnen und Kunden mit Grundversorgung nach Stromversorgungsge-
setz (StromVG2): Als Kundinnen und Kunden mit Anspruch auf Grundver-
sorgung mit elektrischer Energie im Rahmen des StromVG gelten Endver-
braucherinnen und Endverbraucher im EVN-Versorgungsgebiet mit einem 
Jahresverbrauch von kleiner 100 MWh pro Verbrauchsstätte, die keinen 
Anspruch auf freien Netzzugang bzw. freie Lieferantinnen- bzw. Lieferan-
tenwahl haben. Diese gelten bis zur vollen Marktöffnung als feste Endver-
braucherinnen und Endverbraucher und sind von der EVN nach Vorgabe der 
StromVG-Bestimmungen zu beliefern. Dasselbe gilt für jene Kundinnen und 
Kunden, welche einen Jahresverbrauch von mindestens/grösser 100 MWh 
aufweisen, jedoch auf den freien Netzzugang bzw. die freie Lieferantenwahl 
verzichten. 

                                                        
2) SR 734.7 

http://db.clex.ch/link/Bund/734.7/de
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2 Kundenverhältnis 

Art.  6 Entstehung des Rechtsverhältnisses, Rechte und Pflichten der 
Kundinnen und Kunde 

1 Das Rechtsverhältnis mit der Kundin bzw. dem Kunden für den Netzan-
schluss, die Netznutzung und/oder den Energiebezug entsteht in der Regel 
mit dem Anschluss an das EVN-Verteilnetz, durch Nutzung des Verteilnet-
zes, durch schriftlichen Netzanschluss- oder Netznutzungsvertrag, mit dem 
Energiebezug oder schriftlichem Energieliefervertrag und dauert bis zur or-
dentlichen Abmeldung. 

2 Bezieht die bzw. der frei am Markt berechtigte Kundin bzw. Kunde nach 
Art. 6 StromVG/Art. 11 StromVV3) (mindestens/grösser 100 MWh Jahres-
verbrauch pro Verbrauchsstätte) Energie teilweise oder vollständig bei Drit-
ten, so ist vorgängig mit der EVN ein Netzanschluss- und Netznutzungsver-
trag abzuschliessen. Im Weiteren hat die Kundin bzw. der Kunde der EVN 
bei einem Lieferantinnen- bzw. Lieferantenwechsel folgende Angaben mitzu-
teilen: Neue Lieferantin bzw. neuer Lieferant, gewünschter Lieferbeginn, 
Dauer der Lieferung, Bezugsprofil, Modalitäten des Energiedatenmanage-
ments und der Abrechnung. Die EVN kann mit der Drittlieferantin bzw. dem 
Drittlieferanten einen Rahmenvertrag zur Abwicklung der Netznutzung und 
der Abrechnungsmodalitäten abschliessen. 

3 Die Energielieferung wird aufgenommen, sobald die allenfalls notwendigen 
Netzanschluss-, Netznutzungs- bzw. Energielieferverträge abgeschlossen 
sowie die Vorleistungen der Hauseigentümerinnen bzw. Hauseigentümer 
und der Kundin bzw. des Kunden erfüllt sind, wie Bezahlung der Netzan-
schlussleitung (siehe Art. 14), der Netzkostenbeiträge (Anschlussgebühren) 
und weiterer Abgaben. 

4 Die Kundin bzw. der Kunde ist nur berechtigt, die Energie zu den in diesem 
Reglement bzw. vertraglich bestimmten Zwecken zu verwenden. 

5 Ohne besondere Bewilligung der EVN ist die Kundin bzw. der Kunde nicht 
berechtigt, Energie an Dritte abzugeben, ausgenommen an Untermieterin-
nen und Untermieter. Dabei dürfen auf den Tarifen/Preisen der EVN keine 
Zuschläge gemacht werden. Dasselbe gilt auch bei der Vermietung von Fe-
rienwohnungen, Ferienhäusern und dergleichen. 

                                                        
3) SR 734.71 

http://db.clex.ch/link/Bund/734.71/de
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6 Die EVN kann bei der Anmeldung eines Energiebezuges Einsicht in benö-
tigte Unterlagen verlangen. Überdies haben die Kundinnen und Kunden der 
EVN und den von ihr Beauftragten jederzeit die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie bei Kontrollen mitzuwirken und 
diese zu erleichtern. 

Art.  7 Beendigung des Rechtsverhältnisses 

1 Das Rechtsverhältnis kann von der Kundin bzw. vom Kunden ohne anders 
lautende Vereinbarung wie folgt schriftlich gekündigt werden: 

2 Der Netzanschluss bzw. die Netznutzung mit einer Kündigungsfrist von 
zwei Monaten. 

3 Die nach Art. 6 StromVG/Art. 11 StromVV am freien Markt nicht berechtig-
ten Kundinnen und Kunden (kleiner 100 MWh Jahresverbrauch pro Ver-
brauchsstätte) können den Energiebezug jederzeit mit einer Frist von min-
destens 5 Arbeitstagen durch eine von der EVN oder deren Beauftragte be-
stätigte Abmeldung, beenden (wie Wegzug, Liegenschaftsverkauf etc.). Bei 
Miet- oder Pachtverhältnissen kann die Abmeldung auch mündlich beim 
EVN oder deren Beauftrage erfolgen. 

4 Die nach Art. 6 StromVG/Art. 11 StromVV am freien Markt berechtigten 
Kundinnen und Kunden (mindestens/grösser 100 MWh Jahresverbrauch pro 
Verbrauchsstätte) ohne schriftlich individuellen Energieliefervertrag können 
jeweils auf Ende eines Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von 2 Mo-
naten ihren Energiebezug beenden. Vertragliche Vereinbarungen bleiben 
vorbehalten. 

5 Die Kundin bzw. der Kunde hat die Netznutzung und den Energiever-
brauch sowie allfällige weitere Kosten, die bis zur Ablesung am Ende des 
Rechtsverhältnisses entstehen, zu bezahlen. 

6 Die Nichtbenutzung von elektrischen Geräten oder Anlageteilen bewirkt 
keine Beendigung des Rechtsverhältnisses. 

7 Netznutzung, Energieverbrauch und allfällige weitere Kosten und Umtrie-
be, die nach Beendigung des Rechtsverhältnisses oder in leer stehenden 
Mieträumen und unbenutzten Anlagen anfallen, gehen zu Lasten der Eigen-
tümerin bzw. des Eigentümers der entsprechenden Liegenschaft. 
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8 Nach Beendigung des Rechtsverhältnisses kann die Liegenschaftseigen-
tümerin bzw. der Liegenschaftseigentümer für leer stehende Mieträume und 
unbenutzte Anlagen die Demontage der Messeinrichtungen verlangen. Die 
Aufwendungen für die Wiederinbetriebnahme, enthaltend Montage der Mes-
seinrichtung sowie die Inbetriebnahmeaufwendungen, werden der Liegen-
schaftseigentümerin bzw. dem Liegenschaftseigentümer verrechnet. Bei 
Wiederinbetriebsetzung von vorübergehend ausser Betrieb gesetzten Anla-
gen hat eine vorherige Verständigung mit der EVN oder deren Beauftragten 
zu erfolgen. 

9 Bei Ausserbetriebnahme von Messeinrichtungen behält sich die EVN vor, 
auf Kosten der Kundin bzw. des Kunden geeignete Massnahmen zu treffen, 
um eine unbefugte oder unkontrollierte Wiederinbetriebnahme zu verhin-
dern. 

10 Muss ein Netzanschluss demontiert werden, ist dies der EVN oder deren 
Beauftragten zwei Wochen vor Ausführung schriftlich zu melden. 

11 Die EVN oder deren Beauftragte können bei der Abmeldung eines Ener-
giebezugs Einsicht in benötigte Unterlagen verlangen. 

Art.  8 Miet-, Pacht- und Eigentumswechsel 

1 Der EVN oder deren Beauftragten ist unter Angabe des genauen Zeitpunk-
tes mindestens 5 Arbeitstage im Voraus Meldung zu erstatten: 

a von der Verkäuferin bzw. vom Verkäufer schriftlich: der Eigentums-
wechsel einer Liegenschaft oder einer Wohnung, mit Adressangabe 
der Käuferin bzw. des Käufers; 

b von der wegziehenden Mieterin oder Pächterin bzw. vom wegziehen-
den Mieter oder Pächter: der Wegzug aus gemieteten oder gepachte-
ten Räumen, mit Angabe der neuen Wohnadresse; 

c von der Vermieterin oder Verpächterin bzw. vom Vermieter oder Ver-
pächter: der Mieterin- oder Pächterinwechsel bzw. der Mieter- oder 
Pächterwechsel einer Wohnung oder Liegenschaft; 

d von der Eigentümerin bzw. vom Eigentümer der verwalteten Liegen-
schaft: der Wechsel in der Person oder Firma, welche die Liegen-
schaftsverwaltung besorgt, mit Angabe deren Adresse. 
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Art.  9 Haftung 

1 Die Stadt haftet nach der übergeordneten Gesetzgebung. Sie haftet unter 
Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen nicht für mittelbare oder 
unmittelbare Schäden aufgrund von Spannungs- oder Frequenzschwankun-
gen oder Oberschwingungen im Netz oder aufgrund einer in diesem Regle-
ment vorgesehenen Einstellung, Unterbrechung oder Einschränkung der 
Netznutzung oder der Energielieferung oder aufgrund des Betriebs von 
Rundsteuerungen. 

2 Die Kundinnen und Kunden haften für Schäden, die sie durch vorsätzliches 
oder fahrlässiges widerrechtliches Verhalten oder durch Fehlerhaftigkeit 
oder mangelhaften Unterhalt der privaten Anlagen verursachen. 

3 Die Kundinnen und Kunden haften für das Verhalten Dritter, die mit ihrem 
Einverständnis ihre privaten Anlagen benützen. 

4 Im Übrigen haften die Kundinnen und Kunden aufgrund der weiteren Haf-
tungsbestimmungen dieses Reglements. 

3 Netznutzung und Energielieferung 

Art.  10 Umfang der Netznutzung und Energielieferung 

1 Die EVN liefert der Kundin bzw. dem Kunden gestützt auf dieses Regle-
ment Energie im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. 
Die EVN ist berechtigt zu verlangen, dass die Netznutzung und/oder der 
Energiebezug den in den Produktions- und Verteilanlagen herrschenden 
Belastungs- bzw. Kapazitätsverhältnissen angepasst werden. Die EVN ist 
ausserdem berechtigt, während der Spitzenbelastungszeit nötigenfalls die 
Leistung einzuschränken oder Geräte zu sperren. 

2 Die Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften über die 
Energieverwendung (z.B. kantonale Verbote von Aussen- oder Schwimm-
badheizungen) obliegt der Kundin bzw. dem Kunden. 

3 Die EVN setzt für die Netznutzung und/oder Energielieferung die Energie-
art, Spannung, Frequenz und den Leistungsfaktor cos phi sowie die Art der 
Schutzmassnahmen fest. Das Niederspannungsnetz wird mit Wechselstrom 
in der Nennspannung 400/230 Volt und mit der Nennfrequenz von 50 Hz 
betrieben. Die EVN ist berechtigt, besondere Bedingungen festzulegen, so-
fern der vorgeschriebene Leistungsfaktor nicht eingehalten und von der 
Kundin bzw. vom Kunden keine Abhilfe getroffen wird. 
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Art.  11 Regelmässigkeit der Netznutzung / Energielieferung / Ein-
schränkungen 

1 Die EVN liefert die Energie in der Regel ununterbrochen innerhalb der übli-
chen Toleranzen für Spannung und Frequenz gemäss der Schweizer Norm 
EN 50160 «Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversor-
gungsnetzen»; vorbehalten bleiben besondere Tarif-/Preis- sowie die nach-
stehenden Ausnahmebestimmungen. 

2 Die EVN hat das Recht, die Netznutzung und/oder Energielieferung einzu-
schränken oder ganz einzustellen: 

a bei höherer Gewalt, wie Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen, inne-
ren Unruhen, Streiks, Sabotage; 

b bei ausserordentlichen Vorkommnissen und Naturereignissen, wie 
Einwirkungen durch Feuer, Explosion, Wasser, Eisgang, Blitz, Wind-
fall und Schneedruck, Erdbeben usw., Störungen und Überlastungen 
im Netz sowie Produktionseinbussen infolge Ressourcenmangels; 

c bei betriebsbedingten Unterbrechungen, wie Reparaturen, Unter-
halts- und Erweiterungsarbeiten, Unterbrechung der Zufuhr vom Vor-
lieferanten oder bei Lieferengpässen; 

d bei Unfällen bzw. bei Gefahr für Mensch, Tier, Umwelt oder Sachen; 

e wenn die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet werden kann; 

f bei Energieknappheit im Interesse der Aufrechterhaltung der Elektri-
zitätsversorgung des Landes; 

g aufgrund behördlich angeordneter Massnahmen. 

3 Die EVN wird dabei in der Regel auf die Bedürfnisse der Kundin und des 
Kunden Rücksicht nehmen. Voraussehbare längere Unterbrechungen und 
Einschränkungen werden den Kundinnen und Kunden nach Möglichkeit im 
Voraus und in geeigneter Form angezeigt. 

4 Die EVN ist berechtigt, zur optimalen Lastbewirtschaftung, für bestimmte 
Gerätekategorien die Freigabezeiten einzuschränken oder zu verändern. Die 
dafür notwendigen technischen Einrichtungen gehen zu Lasten der Kundin 
bzw. des Kunden. 

5 Die Kundinnen und Kunden haben von sich aus alle nötigen Vorkehrungen 
zu treffen, um in ihren Anlagen Schäden oder Unfälle zu verhüten, die durch 
Netz- und Energieunterbruch, Wiedereinschaltung sowie aus Spannungs- 
oder Frequenzschwankungen und Oberschwingungen im Netz entstehen 
können. 
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6 Kundinnen und Kunden, die eigene Erzeugungsanlagen besitzen oder 
Energie aus einem Fremdnetz beziehen, haben die besonderen Bedingun-
gen über den Parallelbetrieb mit dem Netz der EVN einzuhalten. Insbeson-
dere ist darauf zu achten, dass im Falle von Netz- und Stromunterbrüchen, 
Über- oder Unterspannung sowie Über- oder Unterfrequenz im EVN-Netz 
solche Anlagen automatisch von diesem abgetrennt und nicht wieder zuge-
schaltet werden können, solange das EVN-Netz spannungslos ist. 

Art.  12 Einstellung der Netznutzung / Energielieferung 

1 Die EVN ist berechtigt, nach vorheriger Mahnung und schriftlicher Anzeige 
die Netznutzung und/oder Energielieferung einzustellen, wenn die Kundin 
bzw. der Kunde: 

a elektrische Einrichtungen oder Geräte benutzt, die den anwendbaren 
Vorschriften nicht entsprechen oder aus anderen Gründen Personen 
oder Sachen gefährden; 

b rechtswidrig Energie bezieht; 

c den Beauftragten der EVN den Zutritt zu ihren bzw. seinen Anlagen 
oder Messeinrichtungen nicht ermöglicht; 

d ihren bzw. seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist; 
oder keine Gewähr besteht, dass zukünftige Energie- oder Netznut-
zungsrechnungen bezahlt werden; 

e sonst in schwerwiegender Weise gegen wesentliche Bestimmungen 
dieses Reglements verstösst. 

2 Mangelhafte elektrische Einrichtungen oder Geräte, von denen eine be-
trächtliche Personen- oder Brandgefahr ausgeht, können durch Beauftragte 
der EVN oder durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat ohne vorhe-
rige Mahnung vom Verteilnetz abgetrennt oder plombiert werden. 

3 Bei vorsätzlicher Umgehung der Tarif-/Preisbestimmungen durch die Kun-
din bzw. den Kunden oder dessen Beauftragten sowie bei widerrechtlichem 
Energiebezug hat die Kundin bzw. der Kunde die zu wenig verrechneten 
Beträge in vollem Umfang samt Zinsen und einer Entschädigung für die ver-
ursachten Umtriebe zu bezahlen. Die EVN behält sich vor, in solchen Fällen 
Strafanzeige zu erstatten. 

4 Die Einstellung der Netznutzung und/oder Energielieferung durch die EVN 
befreit die Kundin bzw. den Kunden nicht von der Zahlungspflicht für ausge-
stellte Rechnungen oder von der Erfüllung anderer Verbindlichkeiten gegen-
über der EVN. Aus der rechtmässigen Einstellung der Netznutzung und/oder 
Energielieferung durch die EVN entsteht der Kundin bzw. dem Kunden kein 
Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art. 
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4 Netzanschluss4) 

Art.  13 Bewilligungen und Zulassungsanforderungen 

1 Einer Bewilligung der EVN bedürfen: 

a der Neuanschluss einer Liegenschaft; 

b die Änderung oder die Erweiterung eines bestehenden Anschlusses; 

c der Anschluss von bewilligungspflichtigen Installationen und elektri-
schen Verbrauchern, insbesondere Anlagen, die Spannungseinbrü-
che oder andere Netzrückwirkungen verursachen; 

d der Anschluss von elektrischen Raum- und Aussenheizungen, Wär-
mepumpen und dergleichen; 

e der Parallelbetrieb elektrischer Energieerzeugungsanlagen mit dem 
Verteilnetz; 

f der Energiebezug für vorübergehende Zwecke (Baustellen, Ausstel-
lungen, Festanlässe, usw.); 

g die Wiederinbetriebsetzung von vorübergehend ausser Betrieb ge-
setzten Anlagen. 

2 Das Gesuch ist auf den von der EVN vorgesehenen Formularen einzu-
reichen. Es sind den Formularen alle für die Beurteilung erforderlichen Plä-
ne, Beschriebe, allfällige kantonale Sonderbewilligungen und dergleichen 
beizulegen, insbesondere Angaben über die Energieverwendung und eine 
fachkundige Bedarfsberechnung (Anschlussleistung, Gleichzeitigkeitsfaktor), 
bei Raumheizungen zusätzlich detaillierte Angaben über die vorgesehenen 
Heizgeräte. 

3 Die Kundin bzw. der Kunde oder deren Installateurin bzw. Installateur oder 
Gerätelieferantin bzw. Gerätelieferant hat sich rechtzeitig bei der EVN über 
die Anschlussmöglichkeiten zu erkundigen (Leistungsfähigkeit der Verteilan-
lagen, Spannungshaltung, Notwendigkeit der Verstärkung von Verteilanla-
gen usw.). 

4 Einzelheiten sind in den Werkvorschriften und in den weiteren Bestimmun-
gen der EVN geregelt. 

5 Die Übertragung von Daten und Signalen auf dem EVN-Verteilnetz ist der 
EVN vorbehalten. Ausnahmen bedürfen der Bewilligung durch die EVN und 
sind in der Regel entschädigungspflichtig. 

                                                        
4) Vergleiche schematische Begriffserläuterungen im Anhang 1. 
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6 Installationen und elektrische Verbraucher werden nur bewilligt und ange-
schlossen, wenn sie: 

a den eidgenössischen und kantonalen Vorschriften und Ausführungs-
bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik und den Werk-
vorschriften entsprechen; 

b im normalen Betrieb elektrische Einrichtungen anderer Kundinnen 
und Kunden, Fern- und Rundsteueranlagen nicht störend beeinflus-
sen; 

c von Firmen oder Personen ausgeführt werden, welche im Besitz ei-
ner Installationsbewilligung des Eidgenössischen Starkstrominspek-
torates (ESTI) gemäss Niederspannungsinstallationsverordnung 
(NIV) sind, soweit eine solche Bewilligung notwendig ist. 

7 Die EVN kann auf Kosten der Verursacherin bzw. des Verursachers be-
sondere Bedingungen und Massnahmen festlegen, namentlich in folgenden 
Fällen: 

a für die Dimensionierung und Steuerung von elektrischen Raum- und 
Aussenheizungen und anderen speziellen Wärmeanwendungen; 

b wenn der vorgeschriebene Leistungsfaktor cos phi nicht eingehalten 
wird; 

c für elektrische Verbraucher, die Netzrückwirkungen verursachen und 
damit den Betrieb der Anlagen der EVN oder deren Kundinnen und 
Kunden stören; insbesondere auch bei störenden Oberwellen- und 
Resonanzerscheinungen sowie Spannungsabsenkungen; 

d bei Blindenergiebezügen; 

e zur rationellen Energienutzung; 

f für die Rückspeisung bei Energieerzeugungsanlagen (EEA). Rück-
speisungen werden zum Bezugstarif vergütet, wenn keine anderen 
Beiträge von Dritten ausgerichtet werden. 

Diese Bedingungen und Massnahmen können auch für bereits vorhandene 
Kundinnen und Kunden und Anlagen angeordnet werden. 

Art.  14 Netzanschlussleitungen 

1 Das Erstellen der Netzanschlussleitung ab der Netzanschlussstelle im be-
stehenden Verteilnetz bis zur Netzgrenzstelle (vgl. Anhang 1) erfolgt durch 
die EVN oder deren Beauftragte. Die Kosten gehen zu Lasten der Kundin 
bzw. des Kunden («Erstellungskosten» genannt). Zusätzlich werden für das 
vorgelagerte Verteilnetz angemessene Netzkostenbeiträge (nachfolgend 
«Anschlussgebühren» genannt) erhoben. 
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2 Die EVN bestimmt die Art der Ausführung, die Leitungsführung, den Ka-
belquerschnitt, nach Massgabe der von der Kundin bzw. vom Kunden ge-
wünschten Anschlussleistung, den Ort der Hauseinführung, den Standort 
des Anschlussüberstromunterbrechers sowie der Mess- und Steuergeräte. 
Dabei nimmt die EVN nach Absprache mit der Kundin bzw. dem Kunden auf 
deren Interessen gebührend Rücksicht. Insbesondere legt die EVN die 
Spannungsebene fest, ab welcher die Kundin bzw. der Kunde angeschlos-
sen wird. 

3 Als Netzgrenzstelle (siehe Anhang 1) zwischen EVN-Netz (öffentlich) und 
Hausinstallation (privat) gilt ohne anders lautende individuelle vertragliche 
Vereinbarung: 

a bei unterirdischer Zuleitung das EVN-Kabelende in der Eingangs-
klemme des Anschlussüberstromunterbrechers (das Kabelschutzrohr 
der Netzanschlussleitung sowie die Anschlussleitung sind im Eigen-
tum der EVN); 

b bei oberirdischer Zuleitung die Abspannisolatoren der Netzanschluss-
leitung. 

4 Die Netzgrenzstelle ist massgebend für die Zuordnung von Eigentum und 
Unterhaltspflicht. Die Kundin bzw. der Kunde trägt ab der Netzgrenzstelle 
auf eigene Kosten die Verantwortung für die Installation sowie den Unterhalt 
ihrer bzw. seiner Anlagen. 

5 Die EVN erstellt für eine Liegenschaft und für eine zusammenhängende 
Baute in der Regel nur eine Netzanschlussleitung. Weitere Netzanschluss-
leitungen sowie Verbindungsleitungen zwischen verschiedenen zu einer 
Liegenschaft gehörenden Gebäuden gehen ebenfalls voll zu Lasten der 
Kundin bzw. des Kunden. 

6 Die EVN ist berechtigt, mehrere Liegenschaften über eine gemeinsame 
Netzanschlussleitung zu versorgen und, unabhängig von den bis anhin be-
zahlten Erstellungskosten, an einer Netzanschlussleitung, die durch ein 
Grundstück Dritter führt, weitere Grundstückeigentümerinnen und Grundstü-
ckeigentümer anzuschliessen. Die für die Netzanschlussleitungen erforderli-
chen Durchleitungsrechte werden nach Art. 15 gesichert. 

7 Bei Verstärkungen, Erweiterungen oder Änderungen von Netzanschlusslei-
tungen gelten sinngemäss die für die Erstellung dieser Leitungen festgeleg-
ten Bestimmungen, insbesondere die Kostenregelung nach Abs. 1. Als Än-
derungen gelten insbesondere Um- und Neubauten bzw. Umnutzung, die 
Verlegung, Änderung, Ersatz oder die Demontage des bestehenden An-
schlusses. 
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Art.  15 Sicherung und Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen 

1 Die Grundeigentümerin bzw. der Grundeigentümer sowie die bzw. der 
Baurechtsberechtigte erteilen oder verschaffen der EVN kostenlos das 
Durchleitungsrecht für die sie versorgende Netzanschlussleitung und Verteil-
leitung. Sie verpflichten sich, das Durchleitungsrecht kostenlos auch für sol-
che Leitungen zu erteilen, die für die Versorgung Dritter bestimmt sind. Fer-
ner ist das notwendige Ausästen von Bäumen und Sträuchern zuzulassen. 

2 Die Durchleitungsrechte für öffentliche Leitungen nach Abs. 1 sowie die 
Eigentumsbeschränkungen für die zugehörigen Sonderbauwerke und Ne-
benanlagen werden, soweit möglich und nötig, im öffentlichrechtlichen Ver-
fahren mit einer Überbauungsordnung (ÜO) oder durch Dienstbarkeitsver-
träge gesichert. Der Gemeinderat beschliesst die ÜO. 

3 Es werden keine Entschädigungen für die Durchleitungsrechte und die 
anderen Eigentumsbeschränkungen geleistet. Vorbehalten bleibt die Aus-
richtung von Entschädigungen für den Schaden, der durch den Bau und den 
Betrieb der öffentlichen Leitungen und der zugehörigen Sonderbauwerke 
und Nebenanlagen verursacht wird, sowie von Entschädigungen für Enteig-
nungen und enteignungsähnliche Eingriffe. 

4 Über dem Leitungstrasse dürfen nachträglich keine Bauten und andere 
Bauwerke wie Treppen, Stützmauern, Garagen, Schwimmbecken und der-
gleichen erstellt oder Bäume gepflanzt werden. Im Übrigen gelten die Über-
bauungsvorschriften zur ÜO. 

5 Die Grundeigentümerin bzw. der Grundeigentümer hat sicherzustellen, 
dass für Bau, Betrieb, Instandhaltung und Reparaturen des Netzanschlusses 
ab der Parzellengrenze bis inkl. der Messstelle der Zugang gewährleistet ist. 

6 Die Verlegung von öffentlichrechtlich gesicherten Leitungen sowie der zu-
gehörigen Sonderbauwerke und Nebenanlagen ist nur zulässig, wenn eine 
technisch einwandfreie Lösung möglich ist und die ÜO angepasst wird. Wer 
als Eigentümerin oder Eigentümer eines belasteten Grundstücks um die 
Verlegung ersucht oder diese sonst verursacht, trägt die Kosten. Bei privat-
rechtlich gesichertem Durchleitungsrecht bzw. Standort richten sich Verle-
gung und Kostenfolgen nach den Dienstbarkeitsverträgen. 
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Art.  16 Transformatorenstationen 

1 Ist zur Belieferung einer Kundin bzw. eines Kunden mit hohen Leistungs-
ansprüchen eine besondere Anlage und/oder Transformatorenstation not-
wendig, so hat die Kundin bzw. der Kunde den erforderlichen Platz dazu 
kostenlos und dauernd zur Verfügung zu stellen. Die Anlage und/oder 
Transformatorenstation ist nach den Vorgaben der EVN in der Regel auf 
Kosten der Kundin bzw. des Kunden zu erstellen. Der Standort solcher Sta-
tionen wird von der EVN in Absprache mit der Kundin bzw. dem Kunden 
festgelegt. Die EVN ist berechtigt, die Anlage und/oder Transformatorensta-
tion auch zur Energieabgabe an Dritte zu verwenden. 

2 Wird die Erstellung von Anlagen und/oder Transformatorenstationen für 
eine sichere und wirtschaftliche Energieversorgung notwendig, so sind die 
Kundinnen und Kunden und die Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-
mer verpflichtet, der EVN in angemessener Weise den Bau zu ermöglichen. 

3 Die Eigentumsverhältnisse einer Transformatorenstation, deren Unterhalt 
sowie Kostenbeiträge werden zwischen der EVN und der Kundin bzw. dem 
Kunden vertraglich separat geregelt. 

Art.  17 Provisorien 

1 Die Kosten für vorübergehende Netzanschlüsse (wie Anschlussleitungen 
oder Transformatorenstationen für Baustellen, Anschlüsse für Schaustelle-
rinnen und Schausteller, Festbetriebe usw.) gehen vollumfänglich zu Lasten 
der Kundin bzw. des Kunden. 

Art.  18 Öffentliche Beleuchtung 

1 Projektierung, Erstellung, Anschluss, Betrieb und Unterhalt der öffentlichen 
Beleuchtung von Strassen und Plätzen erfolgt durch die EVN. 

2 Nach Verständigung mit den betroffenen Grund- und Liegenschaftseigen-
tümerinnen und Liegenschaftseigentümern ist die EVN berechtigt, die für die 
öffentliche Beleuchtung erforderlichen Einrichtungen auf privaten Grundstü-
cken oder an privaten Bauobjekten unentgeltlich anzubringen. Allfällig ent-
stehender Schaden wird durch die EVN vergütet. 

3 Des Weiteren erstellt und unterhält die EVN die in ihrem Eigentum verblei-
benden Einrichtungen. Die öffentliche Beleuchtung darf durch eine allfällige 
Bepflanzung oder durch andere behindernde Massnahmen in keiner Art und 
Weise beeinträchtigt werden. 
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Art.  19 Schutz von Personen und Werkanlagen 

1 Wenn die Kundin bzw. der Kunde bzw. Haus- oder Grundeigentümerin 
bzw. Grundeigentümer in der Nähe von elektrischen Anlagen Arbeiten ir-
gendwelcher Art vornehmen oder veranlassen will, welche die Anlagen 
schädigen oder gefährden könnten, (z.B. Baumfällen, Bauarbeiten, Spren-
gen usw.), so ist dies der EVN rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten mitzutei-
len. Die EVN legt in Absprache mit der Kundin bzw. dem Kunden die erfor-
derlichen Sicherheitsmassnahmen fest. 

2 Beabsichtigt die Kundin oder der Kunde bzw. die Hauseigentümerin oder 
der Hauseigentümer, auf privatem oder öffentlichem Boden irgendwelche 
Grabarbeiten ausführen zu lassen, so hat sie bzw. er sich vorgängig bei der 
EVN über die Lage allfällig im Erdboden verlegter Kabelleitungen zu erkun-
digen. Sind bei den Grabarbeiten Kabelleitungen zum Vorschein gekommen, 
so ist vor dem Zudecken die EVN zu informieren, damit die Kabelleitungen 
kontrolliert, eingemessen und geschützt werden können. 

3 Die Kundin bzw. der Kunde hat jede Schädigung oder Gefährdung der 
Anlagen der EVN im Rahmen der gebotenen Sorgfaltspflicht zu vermeiden. 
Sie bzw. er haftet für den in Missachtung dieser Sorgfaltspflicht angerichte-
ten Schaden. 

Art.  20 Leitungsbau im Strassengebiet 

1 Die EVN ist berechtigt, in Terrain, das mit Überbauungsplänen belegt ist 
(geplante Baulinien, Strassen etc.), schon vor dem Erwerb des für den Bau 
von Strassen ausgeschiedenen Landes Leitungen zu legen. 

2 Die EVN hat in diesen Fällen nur Ersatz für den Schaden zu leisten, der 
durch die entsprechende Arbeit entsteht. 

Art.  21 Niederspannungsinstallationen 

1 Niederspannungsinstallationen sind nach der Elektrizitätsgesetzgebung 
des Bundes5) und den darauf basierenden Vorschriften zu erstellen, zu än-
dern, zu erweitern und instand zu halten. Installationen dürfen nur von Per-
sonen oder Firmen vorgenommen werden, welche im Besitze einer vom 
Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) gemäss NIV ausgestellten 
oder anerkannten Installationsbewilligung sind. 

                                                        
5) SR 734.0; 734.1; 734.2; 734.26; 734.27 etc. 

http://db.clex.ch/link/Bund/734.0/de
http://db.clex.ch/link/Bund/734.1/de
http://db.clex.ch/link/Bund/734.2/de
http://db.clex.ch/link/Bund/734.26/de
http://db.clex.ch/link/Bund/734.27/de
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2 Die Erstellung, Ergänzung und Kontrolle solcher Installationen sind von der 
Eigentümerin bzw. vom Eigentümer der elektrischen Niederspannungsinstal-
lation bzw. von der beauftragten Installateurin oder vom beauftragten Instal-
lateur der EVN zu melden. Dabei ist mit der Bestätigung einer bzw. eines 
dafür berechtigten Installateurin bzw. Installateurs oder eines unabhängigen 
Kontrollorgans mit Kontrollbewilligung der Nachweis nach NIV zu erbringen, 
dass die betreffenden Installationen den geltenden Niederspannungsinstalla-
tionsnormen (NIV; NIN) und den technischen Anforderungen der Netzbetrei-
berin bzw. des Netzbetreibers entsprechen. 

3 Die Installationen und die an das Netz angeschlossenen Geräte sind dau-
ernd in gutem und gefahrlosem Zustand zu halten. Festgestellte Mängel sind 
unverzüglich zu beheben. 

4 Den Kundinnen und Kunden wird empfohlen, bei allfällig ungewöhnlichen 
Erscheinungen in ihren Installationen, wie häufiges Durchschmelzen von 
Sicherungen, Knistern, Rauchentwicklungen und dergleichen, den betroffe-
nen Anlageteil auszuschalten und unverzüglich einen berechtigten Installa-
teur mit der Behebung der Störung zu beauftragen. 

5 Die EVN oder deren Beauftragte fordert die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer von Niederspannungsinstallationen periodisch auf, den Nachweis zu 
erbringen, dass ihre Installationen den gültigen technischen und sicherheits-
technischen Anforderungen und Normen genügen. Der Sicherheitsnachweis 
ist von einem unabhängigen Kontrollorgan auszustellen, das an der Planung 
und Installation der betreffenden technischen Anlagen nicht beteiligt gewe-
sen ist. Die EVN führt aufgrund des eingereichten Sicherheitsnachweises 
Stichprobenkontrollen nach NIV durch und fordert die Installationsinhaberin-
nen und Installationsinhaber auf, allfällige Mängel auf eigene Kosten umge-
hend durch eine berechtigte Installateurin bzw. einen berechtigten Installa-
teur beheben zu lassen. 

6 Die Kundin bzw. der Kunde ermöglicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der EVN oder beauftragten Dritten zu angemessener Zeit und im Fall 
von Störungen jederzeit den Zugang zu sämtlichen Grenz- und Messstellen 
sowie zur Installation. 
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5 Messeinrichtungen 

Art.  22 Messeinrichtungen 

1 Die für die Messung von Energie und Leistung notwendigen Zähler und 
anderen Messeinrichtungen werden von der EVN oder von deren Beauftrag-
ten geliefert und montiert. Die Zähler und Messeinrichtungen bleiben im Ei-
gentum der EVN und werden auf deren Kosten instand gehalten. Die Eigen-
tümerin bzw. der Eigentümer erstellt auf eigene Kosten die für den An-
schluss der Messeinrichtungen notwendigen Installationen nach Anleitung 
der EVN. Überdies stellt sie bzw. er der EVN den für den Einbau der Mess-
einrichtungen, Kommunikationsanschlüsse und der Zählapparate erforderli-
chen Platz kostenlos zur Verfügung. Allfällige Verschalungen, Nischen, Aus-
senkästen usw., die zum Schutze der Apparate notwendig sind, werden von 
der Eigentümerin bzw. vom Eigentümer auf ihre/seine Kosten erstellt. Die 
Schutzkasten müssen mit einem von der EVN vorgeschriebenen Schliess-
system versehen sein. 

2 Die Kosten der Montage und Demontage der im Grundangebot vorgese-
henen Zähler und Messeinrichtungen gehen zu Lasten der EVN. Ist gemäss 
den Anforderungen der Kundin bzw. des Kunden oder aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben die Montage zusätzlicher oder besonderer Messeinrichtungen 
(wie Lastgangmessung) bzw. Kommunikationsanschlüsse notwendig, so 
gehen die entsprechenden Mehrkosten zu dessen Lasten. 

3 Werden Zähler und andere Messeinrichtungen ohne Verschulden der EVN 
beschädigt, so gehen die Kosten für Reparatur, Ersatz und Auswechslung 
zu Lasten der Kundin bzw. des Kunden. Zähler und Messeinrichtungen dür-
fen nur durch Beauftragte der EVN plombiert, deplombiert, entfernt oder 
versetzt sowie ein- oder ausgebaut werden und nur diese dürfen die Ener-
giezufuhr zu einer Anlage durch Ein-/Ausbau der Messeinrichtungen herstel-
len oder unterbrechen. Wer unberechtigterweise Plomben an Messinstru-
menten beschädigt oder entfernt oder wer Manipulationen vornimmt, welche 
die Genauigkeit der Messinstrumente beeinflussen, haftet gegenüber der 
EVN für den daraus entstandenen Schaden und trägt die Kosten der not-
wendigen Revisionen und Nacheichungen. Die EVN behält sich vor, in sol-
chen Fällen Strafanzeige zu erstatten. 
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4 Messeinrichtungen wie Unterzähler, welche sich im Eigentum der Kundin 
bzw. des Kunden befinden und für die Weiterverrechnung an Dritte dienen, 
sind von dieser bzw. diesem auf eigene Kosten nach den Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über das Messwesen6) sowie den entsprechenden 
Ausführungsvorschriften und Verordnungen zu unterhalten und periodisch 
amtlich prüfen zu lassen. 

5 Die Kundin bzw. der Kunde kann jederzeit auf eigene Kosten eine Prüfung 
der Messeinrichtungen durch ein amtlich ermächtigtes Prüforgan verlangen. 
In Streitfällen ist der Befund der zuständigen Bundesstelle massgebend. 
Werden bei den Prüfungen Fehler an den EVN-Messeinrichtungen festge-
stellt, so trägt die EVN die Kosten der Prüfungen einschliesslich der Aus-
wechslung der Messeinrichtungen. 

6 Messapparate, deren Abweichungen die gesetzlichen Toleranzen nicht 
überschreiten, gelten als korrekt messend. Dies gilt ebenfalls für Umschalt-
uhren, Sperrschalter, Rundsteuerempfänger usw. mit Differenzen bis +/- 30 
Minuten auf die Uhrzeit. 

7 Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, festgestellte Unregelmässigkeiten 
in der Funktion der Mess- und Schaltapparate der EVN unverzüglich anzu-
zeigen. 

Art.  23 Messung des Energieverbrauches 

1 Für die Feststellung des Energieverbrauches sind die Angaben der Zähler 
und Messeinrichtungen der EVN massgebend. Das Ablesen der Zähler so-
wie der übrigen Messeinrichtungen erfolgt durch Beauftragte der EVN oder 
durch Fernauslesung. Die EVN kann die Kundinnen und Kunden ersuchen, 
die Zähler selbst abzulesen und die Zählerstände gemäss EVN-Vorgaben zu 
melden. 

2 Bei festgestelltem Fehlanschluss oder bei Fehlanzeige einer Messeinrich-
tung wird der Energiebezug der Kundin bzw. des Kunden soweit möglich 
aufgrund der durchgeführten Prüfung ermittelt. Lässt sich das Mass der Kor-
rektur durch eine Nachprüfung nicht bestimmen, so wird der Bezug unter 
angemessener Berücksichtigung der Angaben der Kundin bzw. des Kunden 
von der EVN festgelegt. Dabei ist vom Verbrauch in vorausgegangenen, 
vergleichbaren Perioden auszugehen. Die inzwischen eingetretenen Verän-
derungen der Anschlusswerte und Betriebsverhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. 

                                                        
6) SR 941.20 

http://db.clex.ch/link/Bund/941.20/de
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3 Kann der Fehler nach Grösse und Dauer einwandfrei ermittelt werden, so 
ist die Abrechnung für diese Dauer, jedoch höchstens für die letzten 5 Jahre, 
entsprechend zu bereinigen. Kann der Zeitpunkt des Eintretens der Störung 
nicht festgestellt werden, so wird die Abrechnung für die beanstandete Able-
seperiode angepasst. Art. 12 Abs. 3 bleibt vorbehalten. 

4 Treten in einer Installation Verluste durch Erdschluss, Kurzschluss oder 
andere Ursachen auf, so hat die Kundin bzw. der Kunde keinen Anspruch 
auf eine Reduktion des registrierten Energieverbrauches. 

6 Finanzierung 

Art.  24 Gebühren, Zuständigkeiten, Grundsätze 

1 Die Stadt erhebt die folgenden Gebühren: 

a Einmalige Anschlussgebühren (Netzkostenbeiträge) 

b Wiederkehrende Gebühren 

c Weitere Gebühren. 

2 Die Anschlussgebühren werden durch den Stadtrat, die übrigen Gebühren, 
insbesondere die jeweils anwendbaren Tarif- oder Preisstrukturen der wie-
derkehrenden Gebühren durch den Gemeinderat festgelegt und in separa-
ten Tarif- bzw. Preisblättern veröffentlicht7). 

3 Die Gebühren sind so zu bemessen, dass die gesamten Einnahmen die 
Aufwendungen für den Betrieb und Unterhalt, die Investitionsfolgekosten, die 
betriebswirtschaftlich notwendigen Einlagen in die Spezialfinanzierung 
Werterhalt der Elektrizitätsversorgung und die Abgaben gemäss der eidge-
nössischen Gesetzgebung über die Stromversorgung decken sowie einen 
angemessenen Gewinn ermöglichen. * 

4 Zur Gewährleistung möglichst ausgeglichener Gebühren, zur Absicherung 
gegen betriebliche Risiken sowie aus anderen betriebswirtschaftlich gerecht-
fertigten Gründen speist die EVN eine Spezialfinanzierung Werterhalt. Der 
Gemeinderat bestimmt die Höhe der Einlage. 

5 Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich zu den Gebühren in Rechnung gestellt 
und separat ausgewiesen. 

                                                        
7) Information über die Elektrizitäts- und Netznutzungstarife 
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Art.  25 Anschlussgebühren 

1 Die Anschlussgebühr für jeden direkten oder indirekten Anschluss einer 
Baute oder Anlage an das Verteilnetz wird aufgrund der installierten An-
schlussleistung erhoben und beträgt CHF 550.00 pro Kilowatt Anschlusswert 
(kW). Sie ist jeweils durch den Gemeinderat auf den Jahresbeginn der Teue-
rung anzupassen, wenn sich der Landesindex der Konsumentenpreise um 
10 Punkte verändert hat (Index auf Basis Mai 2000 = 100 Punkte / Stand am 
31. Mai 2010 = 110.1 Punkte). 

2 Bei einer Erhöhung der installierten Anschlussleistung ist die Anschlussge-
bühr anteilsmässig nachzuzahlen. 

3 Im Brandfall oder bei Gebäudeabbruch kommt Abs. 2 zur Anwendung, 
sofern innert fünf Jahren mit dem Neubau begonnen wird. Andernfalls ist die 
volle Anschlussgebühr zu bezahlen. 

4 Bei Reduktion der Anschlussleistung oder bei Untergang der Baute oder 
Anlage infolge Abbruchs, Brandfalls usw. erfolgt in keinem Fall eine Rücker-
stattung der bezahlten Anschlussgebühren. 

Art.  26 Wiederkehrende Gebühren 

1 Zur Deckung der Aufwendungen gemäss Art. 24 Abs. 3, die nicht durch 
Anschlussgebühren oder Beiträge gedeckt sind, und zur Erzielung eines 
angemessenen Reingewinns (vgl. Art. 24 Abs. 3), sind wiederkehrende Ge-
bühren zu bezahlen: 

a die Gebühren für die Energielieferung (Energielieferungsentgelt) für 
jede Kundin und jeden Kunden aufgrund ihres oder seines Ver-
brauchsverhaltens, 

b * die Gebühren für die Netznutzung (Netznutzungsentgelt), bestehend 
aus 

1) * Gebühren für jede Kundin und jeden Kunden aufgrund der 
technischen Rahmenbedingungen ihres oder seines An-
schlusses an das Stromnetz und gemäss ihrem oder seinem 
Verbrauchsverhalten, 

2) * den Abgaben und Leistungen an die Stadt und den gesetzli-
chen und reglementarischen Förderabgaben. 

2 Die Abgaben an die Stadt betragen höchstens 8 Rappen/kWh. Sie werden 
jährlich durch den Gemeinderat festgelegt. * 

3 Vorbehalten bleibt die Vereinbarung eines Entgelts durch Vertrag (insbes. 
gemäss Art. 6 und 7). * 
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Art.  27 Weitere Gebühren 

1 Die Stadt erhebt Gebühren nach ihrem Gebührenreglement für: 

a die Erteilung von Installationsbewilligungen 

b technische Kontrollen 

c Beratungen 

d administrative Aufwendungen. 

Art.  28 Erstellungskosten für Netzanschlussleitungen 

1 Die Stadt stellt die Kosten für die Erstellung und Änderung der Netzan-
schlussleitungen (Art. 14) nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung. 

Art.  29 Gebühren- bzw. Kostenpflichtige 

1 Die Anschlussgebühren und Erstellungskosten der Netzanschlussleitung 
schulden die Kundinnen und Kunden nach Art. 5 Abs. 1. 

2 Alle Nacherwerbenden schulden die im Zeitpunkt ihres Liegenschaftser-
werbs noch ausstehenden Anschlussgebühren und Erstellungskosten der 
Netzanschlussleitung, soweit die Liegenschaft nicht im Rahmen einer 
Zwangsverwertung ersteigert wurde. 

3 Die wiederkehrenden Gebühren und weiteren Abgaben schulden die Kun-
dinnen und Kunden nach Art. 5 Abs. 2 bis 4. 

4 Die weiteren Gebühren nach Art. 27 schuldet, wer die Leistungen verur-
sacht oder veranlasst hat. 

7 Verrechnung und Inkasso 

Art.  30 Verrechnung 

1 Für die Feststellung des Energieverbrauchs gelten die Angaben der EVN-
Messgeräte. Das Ablesen erfolgt durch Beauftragte der EVN oder durch 
Fernablesung. 
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Art.  31 Rechnungsstellung und Zahlung 

1 Die Rechnungsstellung an die Kundinnen und Kunden erfolgt in regelmäs-
sigen Zeitabständen. Die EVN kann zwischen den Zählerablesungen Teil-
rechnungen in der Höhe des voraussichtlichen Energiebezugs stellen. Die 
EVN kann von der Kundin bzw. vom Kunden angemessene Vorauszahlung 
oder Sicherstellung verlangen, Prepaymentzähler einbauen oder monatlich 
bzw. wöchentlich Rechnung stellen. Prepaymentzähler können von der EVN 
im Einvernehmen der Kundin bzw. des Kunden so eingestellt werden, dass 
ein angemessener Teil zur Tilgung bestehender Forderungen aus Energie-
lieferungen der EVN übrig bleibt. Die Kosten für den Ein- und Ausbau der 
entsprechenden Zähler der EVN für zusätzliche Aufwendungen in diesem 
Zusammenhang gehen zu Lasten der Kundin bzw. des Kunden. 

2 Sämtliche Steuern, Abgaben sowie Belastungen (wie Systemdienstleistun-
gen, Kostenwälzungen aus vorgelagerten Netzebenen etc.) aus Richtlinien 
von Branchenverbänden oder der Schweizerischen Höchstspannungsnetz-
betreiberin gehen zu Lasten der Kundin bzw. des Kunden. Das Gleiche gilt 
für Kosten aus gesetzlichen Förderungsmassnahmen für erneuerbare Ener-
gien. 

3 Die Rechnungen werden von der Kundin bzw. vom Kunden innert 30 Ta-
gen nach Rechnungsstellung (Datum der Rechnung) ohne jeglichen Abzug 
mit dem zugestellten Einzahlungsschein oder mit Bank- oder Postauftrag 
beglichen, sofern nicht vereinbart ist, dass die Rechnungsbeträge direkt der 
Bank- oder Postcheckrechnung des Kunden belastet werden. Die Bezahlung 
der Rechnungen in Raten ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der EVN 
oder deren Beauftragte zulässig. 

4 Bei Zahlungsverzug erfolgt nach unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist 
eine erste Mahnung an die Kundin bzw. den Kunden mit einer weiteren Zah-
lungsfrist von 5 Tagen und dem Hinweis auf die Verrechnung von Mahnge-
bühren im Falle einer weiteren Mahnung. Wird der ersten Mahnung nicht 
Folge geleistet, so erfolgt eine gebührenpflichtige zweite Mahnung mit einer 
zusätzlichen Zahlungsfrist von 5 Tagen und dem Hinweis der Unterbrechung 
der Energielieferung bei erneutem Ausbleiben der Zahlung. 

5 Mahnungen der EVN oder von deren Beauftragten können bei Bedarf als 
Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung erlassen werden. Rechtsmittelinstan-
zen und Fristen richten sich nach Art. 34 Abs. 2 dieses Reglements. Nach 
Ablauf der Zahlungsfrist nach Abs. 3 werden der Kundin bzw. dem Kunden 
die durch den Zahlungsverzug verursachten zusätzlichen Aufwendungen 
(Mahngebühren, Porto, Inkasso, Ein- und Ausschaltungen usw.) zuzüglich 
Verzugszinsen in Rechnung gestellt. 
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6 Die Mahngebühren richten sich nach dem Gebührenreglement der Stadt 
Nidau. Die Verzugszinsen betragen 5 Prozent. 

7 Bei allen Rechnungen und Zahlungen können Fehler und Irrtümer nach-
träglich während fünf Jahren ab Fälligkeit berichtigt werden. 

8 Bei Beanstandungen der Energiemessung ist die Kundin bzw. der Kunde 
nicht berechtigt, die Zahlung der Rechnungsbeträge und die Leistung von 
Akontozahlungen zu verweigern. Bestrittene Rechnungen gegenüber der 
EVN dürfen nicht mit dessen Guthaben aus Stromlieferungen verrechnet 
werden. 

Art.  32 Grundpfandrecht 

1 Die EVN bzw. die Stadt hat für fällige Forderungen auf einmaligen Gebüh-
ren ein gesetzliches Grundpfandrecht nach Art. 109 Abs. 2 Ziffer 6 EG zum 
ZGB. 

Art.  33 Verjährung 

1 Die Anschlussgebühren und Erstellungskosten verjähren zehn, die wieder-
kehrenden fünf Jahre nach Eintritt der Fälligkeit. Für die Unterbrechung der 
Verjährung sind die Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechtes 
sinngemäss anwendbar. Die Verjährung wird ausserdem durch jede Einfor-
derungshandlung (wie Rechnungsstellung, Mahnung) unterbrochen. 

8 Strafbestimmungen, Rechtsmittel und Schlussbestimmungen 

Art.  34 Strafbestimmungen und Rechtsmittel 

1 Widerhandlungen gegen das vorliegende Stromreglement sowie die ge-
stützt darauf erlassenen Verfügungen können durch die Abteilungsleiterin 
oder den Abteilungsleiter Infrastruktur mit Busse bis zu CHF 5000 geahndet 
werden. Vorbehalten bleiben weitere kantonal- und bundesrechtliche Straf-
bestimmungen. 

2 Von der zuständigen Verwaltungsabteilung erlassene Verfügungen unter-
liegen der Beschwerde nach Massgabe der Bestimmungen des Gesetzes 
über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern8). 

                                                        
8) BSG 155.21 

http://db.clex.ch/link/BE/155.21/de
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Art.  35 Neue Anlagen und Übergangsbestimmungen 

1 Technische Reglementsänderungen gelten für alle neu zu erstellenden 
Anlagen, auch innerhalb eines laufenden Rechtsverhältnisses. 

2 Bestehende Anlagen sind in ihrem Bestand gewährleistet, solange sie den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 
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Anhänge 

Anhang A1: Abgrenzung Netzanschluss Elektrizität 
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Änderungstabelle - Nach Beschluss 

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung CRS Fundstelle 

18.11.2010 01.01.2011 Erlass Erstfassung 2017-065 

20.06.2019 01.01.2019 Art. 24 Abs. 3 geändert 2019-03 

20.06.2019 01.01.2019 Art. 26 Abs. 1, lit. b geändert 2019-03 

20.06.2019 01.01.2019 Art. 26 Abs. 1, lit. b, 1) eingefügt 2019-03 

20.06.2019 01.01.2019 Art. 26 Abs. 1, lit. b, 2) eingefügt 2019-03 

20.06.2019 01.01.2019 Art. 26 Abs. 2 geändert 2019-03 

20.06.2019 01.01.2019 Art. 26 Abs. 3 eingefügt 2019-03 
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Änderungstabelle - Nach Artikel 

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung CRS Fundstelle 

Erlass 18.11.2010 01.01.2011 Erstfassung 2017-065 

Art. 24 Abs. 3 20.06.2019 01.01.2019 geändert 2019-03 

Art. 26 Abs. 1, lit. b 20.06.2019 01.01.2019 geändert 2019-03 

Art. 26 Abs. 1, lit. b, 1) 20.06.2019 01.01.2019 eingefügt 2019-03 

Art. 26 Abs. 1, lit. b, 2) 20.06.2019 01.01.2019 eingefügt 2019-03 

Art. 26 Abs. 2 20.06.2019 01.01.2019 geändert 2019-03 

Art. 26 Abs. 3 20.06.2019 01.01.2019 eingefügt 2019-03 

 



Förderprogramm Energie
Infoblatt Fördermassnahmen
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GEAK Plus 
 Förderbeitrag 
Ein-/Zweifamilienhaus 50% des vom Kanton BE nicht bezahlten 
 Anteils, max. CHF 500.00 
Mehrfamilienhaus 50% des vom Kanton BE nicht bezahlten 
 Anteils, max. CHF 1‘000.00 

Bedingungen
Der Beitrag wird pro Liegenschaft oder Gebäudegruppe nur einmal 
innerhalb der Gültigkeitsdauer des GEAK von 10 Jahren ausgerichtet.

Energetische Gebäudesanierung
 Förderbeitrag 
Fensterersatz 70 CHF/m2 Mauerlichtmass
Wand, Dach, Boden: 40 CHF/m2 gedämmte Fläche
Dämmung gegen aussen 
Wand, Dach, Boden: 15 CHF/m2 gedämmte Fläche
Dämmung gegen 
unbeheizte Räume 

Bedingungen
Voraussetzung für einen Beitrag ist ein GEAK Plus, der die Wirksamkeit 
der Massnahmen ausweist.
Der Förderbeitrag für die Sanierungsmassnahmen muss mindestens 
1‘000 Franken ergeben, der maximale Förderbeitrag pro Gesuch beträgt 
CHF 20‘000.00. Es werden auch Einzelmassnahmen gefördert.
Es gelten Mindeststandards für Fenster und Dämmung (Details können 
den Gesuchsbestimmungen entnommen werden). Reiner Glasersatz 
wird nicht gefördert.

1

2



Wärme erneuerbar
 Förderbeitrag 
Thermische Solaranlage 100 CHF/m2 Aperturfl äche 
übrige erneuerbare Wärme 100–250 m2 EBF: pauschal CHF 5‘000.00
(Erdwärme- und Grundwasser- >250 m2 EBF: 20 CHF/m2

Wärmepumpe)  

Bedingungen
Bei einer EBF >1000m2 wird der Beitrag durch die Fachkommission festgelegt. 
Voraussetzung für einen Beitrag ist ein GEAK Plus, der die Wirksamkeit 
der Massnahme ausweist.
Unterstützt wird nur der Heizungsersatz bei bestehenden Gebäuden. 
Luft -Wärmepumpen werden nicht gefördert. Falls ein Anschluss an einen 
Wärmeverbund möglich ist, wird kein Beitrag geleistet. 

Grossverbraucher/KMU; Zielvereinbarung 
Energieeffi zienz mit Bund und Kanton
 Förderbeitrag 
Zielvereinbarung 50%, max. CHF 5‘000.00
Energieeffi zienz der Kosten im ersten Jahr.
mit Bund und Kanton 

Bedingungen
Förderbeitrag erfolgt für die Initialkosten im ersten Jahr der Erarbeitung 
der Zielvereinbarung mit Bund und Kanton.
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Leuchtturmprojekte
 Förderbeitrag 
z.B. Wärmeverbünde mit Wird durch die Fachkommission
erneuerbarer Energie, festgelegt. 
Abwärmenutzung,  
Plusenergiehaus, usw. 

Bedingungen
Das Projekt muss Pioniercharakter haben, eine deutliche Energieeinspa-
rung oder eine deutliche Einsparung an fossilen Heizträgern aufweisen. 
Es muss nachgewiesen werden, dass alle möglichen Förderbeiträge 
anderer Stellen bereits angefordert wurden.

Aktionen und Kampagnen
Im Rahmen der Spezialfinanzierung Förderung Energieeffizienz werden 
zeitlich befristete Aktionen und Kampagnen durchgeführt, die zur 
effizienten Nutzung von Energie beitragen.

6

5

Kontaktadresse
Gemeindeverwaltung Steffisburg
Höchhusweg 5
3612 Steffisburg
Abteilung Tiefbau/Umwelt
033 439 43 73
tiefbau@steffisburg.ch

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen in der Wegleitung und den 
Gesuchsbestimmungen auf www.steffisburg.ch/de/energiemobilitaet
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